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(2) Angehörige der Deutschen Volkspolizei in Zivil 
haben sich unaufgefordert mit dem Dienstbuch auszu
weisen. Angehörige der Kriminalpolizei können sich 
auch mit der Dienstmarke legitimieren; auf Verlangen 
ist das Dienstbuch vorzuzeigen.

(3) Freiwillige Helfer der Deutschen Volkspolizei 
haben sich bei der Wahrnehmung übertragener Auf
gaben unaufgefordert mit dem Ausweis für freiwillige 
Helfer auszuweisen.

§11
Durchsetzung von gesetzlichen Bestimmungen, 

Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen
(1) In Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben ist 

die Deutsche Volkspolizei befugt, zur Durchsetzung ge
setzlicher Bestimmungen die erforderlichen Maßnahmen 
durchzuführen und Forderungen zu stellen. Sie ist be
rechtigt, Erlaubnisse und Genehmigungen zu erteilen 
sowie Ausweise, polizeiliche Führungszeugnisse und Be
scheinigungen auszustellen, sofern die gesetzlichen Vor
aussetzungen erfüllt sind. Sie ist befugt, Auskunft aus 
dem Strafregister anzufordern.

(2) Sind die gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben oder wird den gesetzlichen Bestimmungen oder 
den mit der Erteilung oder Ausstellung von Erlaub
nissen, Genehmigungen, Ausweisen oder Bescheinigun
gen gegebenen Auflagen zuwidergehandelt oder werden 
diese Dokumente mißbräuchlich benutzt, kann sie die 
Deutsche Volkspolizei nach den jeweils dafür geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen einschränken, zurückneh
men, entziehen oder für ungültig erklären. Entscheidun
gen sind nach gründlicher Prüfung und Einschätzung 
des Sachverhaltes und der mit den Maßnahmen ver
bundenen Auswirkungen, insbesondere auf den Beruf, 
staatsbürgerliche Verpflichtungen oder wichtige per
sönliche Belange zu treffen.

(3) Zur Vorbeugung oder Abwehr von unmittelbaren 
Gefahren oder zur Beseitigung von Störungen, die das 
Leben, die Gesundheit von Menschen, das sozialistische, 
persönliche oder private Eigentum bedrohen oder in 
anderer Weise die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
beeinträchtigen, ist die Deutsche Volkspolizei verpflich
tet, wirksame Maßnahmen zu fordern oder unmittel
bar selbst auf Kosten des Verantwortlichen durchzu
führen, sofern die Beseitigung dieses Zustandes keinen 
Aufschub duldet.

(4) Die Deutsche Volkspolizei kann Personen zur Un
terstützung auffordern, wenn die für die Gefahr oder 
Störung Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig 
herangezogen werden können oder die eigenen Kräfte 
und Mittel nicht ausreichen und für das Leben oder 
die Gesundheit der aufgeforderten Personen keine er
hebliche Gefahr besteht oder nicht andere 'wichtige 
Pflichten verletzt werden.

(5) Forderungen können mündlich, schriftlich oder 
durch Zeichen erhoben werden. Schriftliche Forderun
gen sind zu begründen und haben eine Rechtsmittel
belehrung zu enthalten.

§12
Personalienfeststellung und Klärung eines 

Sachverhaltes
(1) Personalien dürfen nur dann festgestellt oder auf

genommen werden, wenn es zur Erfüllung polizeilicher 
Aufgaben unbedingt erforderlich ist.

(2) Können Personalien nicht an Ort und Stelle zwei
felsfrei festgestellt werden, ist eine Zuführung zuläs
sig. Sie ist auch zulässig, wenn es zur Klärung eines 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit erheblich ge
fährdenden Sachverhaltes unumgänglich ist.

(3) Bürger, die einen zivilrechtlichen Anspruch gegen
über einem anderen Bürger glaubhaft begründen, sollen 
auf Ersuchen durch Feststellung und Austausch der 
Personalien unterstützt werden.

§ 13
Durchsuchung, Verwahrung und Einziehung

(1) Personen, die dringend verdächtig sind, Sachen 
bei sich zu führen,

a) durch deren Benutzung die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit gefährdet oder gestört wird oder

b) die der Einziehung unterliegen,

dürfen einschließlich der von ihnen mitgeführten Ge
genstände zum Zwecke der Verwahrung oder Einzie
hung dieser Sachen durchsucht werden, wenn nur da
durch die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewähr
leistet werden kann. Beim Passieren von Gebieten, für 
die besondere Kontrollmaßnahmen festgelegt sind, kön
nen milgeführte Sachen durchsucht werden.

(2) Sachen können, sofern die Voraussetzungen nach 
Abs. 1 vorliegen, ohne Durchsuchung in Verwahrung ge- 
nommen werden. Die Verwahrung ist auch zur Siche
rung des Eigentums zulässig.

(3) Nach Wegfall der Gründe ist die Verwahrung auf
zuheben. Die dadurch entstandenen Kosten sind der 
Deutschen Volkspolizei auf Verlangen zu erstatten.

(4) Die Deutsche Volkspolizei kann Sachen einziehen, 
wenn sie in gesetzlichen Bestimmungen dazu aus
drücklich ermächtigt ist oder wenn Sachen ihrer Be
schaffenheit und Zweckbestimmung nach eine dauernde 
erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit bilden und die Rückgabe aus diesen Grün
den ausgeschlossen ist.

§14
Betreten von Grundstücken. Wohnungen 

oder anderen Räumen

Sind unmittelbare Gefahren für das Leben oder 
die Gesundheit von Personen oder für bedeutende 
Werte abzuwenden oder muß ein Zustand beseitigt 
werden, der im erheblichen Maße die öffentliche Ord
nung und Sicherheit gefährdet oder stört, dürfen 
Grundstücke, Wohnungen oder andere Räume betre
ten werden.

§ 15 
Gewahrsam

(1) Wird die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch 
Personen erheblich gefährdet oder gestört, können 
diese, insbesondere wenn das Leben oder die Gesund
heit von Personen gefährdet wird, in Gewahrsam ge
nommen werden, sofern nicht auf andere Weise die 
Gefahr oder Störung beseitigt werden kann. In Ge
wahrsam können auch Personen genommen werden, 
die aus Einrichtungen entwichen sind, in die sie 
zwangsweise eingewiesen wurden.


